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Regeste

Unentgeltliche Rechtspflege (Ehescheidung) | Familienrecht

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht ist keine Aufsichtsbehörde über kantonale Gerichte; im betreffenden
Kontext ist die Beschwerde unzulässig.

E. 2
Im Übrigen hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter
Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (
BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).

E. 3
Die Beschwerde enthält keine solche Ausführungen. Sie besteht in erster Linie aus
Beschimpfungen sowie dem pauschalen Vorwurf, der angefochtene Entscheid sei
frauenfeindlich und persönlichkeitsverletzend. Zwar werden verschiedene
verfassungsmässige Rechte angerufen ( Art. 29, 29a und 30 BV sowie die vorliegend von
vornherein nicht betroffenen Art. 31 und 32 BV ), aber es wird kein sachgerichteter Bezug
auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheides genommen, auch nicht im
Zusammenhang mit der Abweisung des Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege; auch
diesbezüglich erfolgt einzig Polemik (die juristische Elite würde auf Kosten der
Steuerzahler im Palast sitzen und sie durch juristische Verdrehungen verhöhnen und sie
könne sich als durch das Gericht gequälte Laiin ohne unentgeltliche Rechtspflege nicht
wehren).

E. 4
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs.
1 lit. a und b BGG nicht einzutreten.

E. 5
Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang an kein
Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen
Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch abzuweisen ist.

E. 6
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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